
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die  städtischen 
Bestattungseinrichtungen (8. Änderungssatzung) 
 
Die Stadt Freystadt erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende  
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen 
Bestattungseinrichtungen (8. Änderungssatzung):  
 

§ 1 
Änderung einer Satzung 

 
Die Satzung über die Erhebung von Benutzung für die städtischen Bestattungseinrichtungen (Friedhofs-
Gebührensatzung) vom 15. Dezember 1982, zuletzt geändert am 01. Dezember 2009 wird wie folgt geändert:  
 
a) § 3 erhält folgende Fassung:  
 

§ 3 
Grabgebühren 

 
(1)  Die Grabgebühr beträgt bei Einzel- und Urnenerdgräbern 

a) für den Grabplatz bei 20 Jahren Ruhefrist   600,00 € 
b) für den Grabplatz bei 10 Jahren Ruhefrist   300,00 € 
 

(1a)  Die Grabgebühr beträgt bei Urnennischen in Urnenstelen 
für den Grabplatz bei 10 Jahren Ruhefrist   600,00 € 

 
(1b)  Die Grabgebühr beträgt bei Urnenerdgräbern im Urnenhain 
  für den Grabplatz bei 10 Jahren Ruhefrist   300,00 € 
 
(2)  Die Grabgebühr beträgt bei Familiengräbern 

a) je Grabstelle bei 20 Jahren Ruhefrist    600,00 € 
b) je Grabstelle bei 10 Jahren Ruhefrist    300,00 € 

 
(3)  Bei Verlängerung eines Benutzungsrechtes an einem (Urnen-) Erdgrab werden pro volles 
 Verlängerungsjahr 1/10 (Ruhefrist 10 Jahre) oder 1/20 (Ruhefrist 20 Jahre), bei einer Urnenstele  1/10 
 (Ruhefrist 10 Jahre) der Gebühren nach Abs. 1, Abs. 1a, oder Abs. 2 erhoben. 
 
(4)  a)  Erfolgt in einem (Urnen-) Erdgrab bzw. in einer Urnenstele eine Doppelbelegung mit Sarg oder  
  Urne wird für die Zweitbelegung ein Aufschlag von 50 v. H. der Gebühren nach Abs. 1, Abs. 1a,  
  oder Abs. 2 erhoben.  

  
 b)  Erfolgt über die einfache Belegung oder die Zweitbelegung nach Abs. 4 a) hinaus eine weitere  

  Belegung im (Urnen-) Erdgrab bzw. in einer Urnenstele, wird für die zusätzliche Belegung eine Gebühr  
  von 25 v.H. der Gebühren nach Abs. 1, Abs. 1a oder Abs. 2 erhoben.  
 
b) § 4 erhält folgende Fassung:  
 

§ 4 
Leichenhausgebühren 

 
(1)  Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt 

 
  a) im Leichenhaus Freystadt  120,00 € 
  b) in allen übrigen städtischen Leichenhäusern   100,00 € 

  c) bei Selbstreinigung dieser Leichenhäuser (b) ermäßigt  
   sich die Gebühr um   15,00 € 



 
(2)  Die Gebühr für die Benutzung der Kühlvitrine oder der Kühlzelle beträgt  75,00 € 
 

 
c) § 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Sonstige Gebühren 

 
An sonstigen Gebühren werden erhoben: 
 
(1)   Für die Verlegung des Bestattungstermins    5,00  €  
 
(1b) Für die Erstellung einer Urnenversandbescheinigung   5,00 € 
 
(2)  Für die Erlaubnis zur Vornahme gewerblicher Arbeiten in allen städtischen Friedhöfen 
       a) pro volles Kalenderjahr      100,00 €  
       b) im Einzelfall        15,00 €  
 
(3)  Für die Bereitstellung eines Streifenfundamentes sowie für die an der Grabstätte  verlegten Tritt- und 

Grabbegrenzungsplatten werden die vom Stadtbauamt errechneten tatsächlich entstandenen Kosten 
weiterverrechnet. 

 
(4)  Die in den einzelnen Friedhöfen anfallenden Wartungskosten können nach Ablauf eines 
 Rechnungsjahres auf die vorhandenen Grabstätten aufgeteilt und den Grabgebührenpflichtigen in 
 Rechnung gestellt werden.  
 
(5)  Für die Beschriftung der Verschlussplatten an den Urnenstelen werden die Kosten direkt durch die 
 ausführende Firma in Rechnung gestellt. Ein Verwaltungskostenaufschlag für diese Dienstleistung 
 erfolgt nicht.  
 
(6) Für die Bereitstellung einer Grabeinfassung (Metallrahmen – Größe Pflanzfläche) werden die 
 berechneten Kosten durch die Stadt Freystadt in Rechnung gestellt. Ein  Verwaltungskostenaufschlag für 
 diese Dienstleistung erfolgt nicht. 
 
(7)  Für die Namenstafeln an der Urnenstele im Urnenhain werden die Kosten direkt  durch die ausführende 
 Firma in Rechnung gestellt. Ein Verwaltungskostenaufschlag für diese Dienstleistung  erfolgt nicht.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2018 in Kraft. 
 
Freystadt, den 05. Dezember 2017 
 
 
Dorr 
1. Bürgermeister 


